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Mit Umsetzung der sog. Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinie
2003/59/EG im Jahr 2006 war es Berufskraftfahrer:innen, die
Beförderungen im Güter- oder Personenverkehr durchführen, nicht
mehr möglich, ihren Beruf allein auf Grundlage der Fahrerlaubnis
auszuüben. Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und des
Umweltschutzes müssen Berufskraftfahrer:innen seitdem eine
Berufskraftfahrerqualifikation erwerben und diese regelmäßig
auffrischen.

Die Qualifizierung wurde in Deutschland bisher durch eine
Eintragung der Schlüsselzahl 95 im Führerschein nachgewiesen.
Dies führte insbesondere bei sog. „Grenzgängern“, die im Ausland
wohnen und im Besitz eines ausländischen Führerscheins sind,
die Weiterbildung aber in Deutschland als Beschäftigungsland
absolvieren, immer wieder zu Schwierigkeiten. Daher hat
Deutschland zum 23. Mai 2021 zum Nachweis der Qualifikation
den Fahrerqualifizierungsnachweis (FQN) eingeführt. Der FQN löst
die bisherige Eintragung der Schlüsselzahl 95 im Führerschein ab.
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Zudem hat ab dem 23. Mai 2021 das von der EU
vorgeschriebene Berufskraftfahrerqualifikationsregister
(BQR) seinen Betrieb aufgenommen. Registerführende
Behörde ist das KBA. In dem Register werden zunächst
die Daten des FQN erfasst. Zudem werden seit dem 25.
Oktober 2021 auch die Qualifikationsmaßnahmen der
Berufskraftfahrer:innen gespeichert.
Das BQR wird, wie auch die anderen Register des KBA,
zu Auskunfts- und Kontrollzwecken eingerichtet. Es soll
sicherstellen, dass die erforderlichen
Qualifikationsmaßnahmen vor der Ausstellung eines
FQN absolviert worden sind. Auskünfte werden an
inländische Behörden über das Zentrale
Verkehrsinformationssystem (ZEVIS) und an
ausländische Behörden in der Europäischen Union über
das von der EU für diese Zwecke neu eingerichtete
Informationssystem Professional Drivers Network
(ProDriveNet) erteilt.
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Da im Zuge dieser Neuerungen die
Teilnahmebescheinigungen zur Grundqualifikationen,
beschleunigten Grundqualifikationen und
Weiterbildungen in Papierform entfallen, können
Berufskraftfahrer:innen diese Daten nach erfolgreicher
Absolvierung im BQR einsehen.

In diesem Dokument erklären wir Ihnen welche
technischen Voraussetzungen gelten und wie Sie diese
Abfrage online beim KBA durchführen.

Wichtig: Für die Beantragung und Verlängerung des
FQN ist es nicht mehr erforderlich
Teilnahmebescheinigungen in Papierform vorzulegen.
Bereits durchgeführte Qualifikationen werden jedoch
nicht im BQR erfasst, so dass es bei Ihrer nächsten
Verlängerung nötig sein kann, Ihre Qualifikation in
„Mischform“ (Papier und Digital) nachzuweisen.



Technische Voraussetzung
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Internetfähiger Computer

„Neuer“ Personalausweis mit 
freigeschalteter Onlinefunktion und PIN

NFC Lesegerät oder NFC fähiges 
Smartphone

Software „AusweisApp 2“ für 
Windows/MacOS

„AusweisApp2“ für Android oder IOS (Bei 
Nutzung des Smartphones als NFC-Leser)



Durchführen einer Onlineabfrage im BQR
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Gehen Sie Online auf die Seite des 
Kraftfahrtbundesamtes (www.kba.de)

Wenn Sie nun etwas herunter scrollen, 
finden Sie die „Online-Services“

Klicken Sie im Bereich Online-
Registerauskünfte auf „mehr“

http://www.kba.de/
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Es öffnet sich eine neue Seite. Hier 
haben Sie die Möglichkeit, online 
verschiedene Auskünfte beim KBA 
einzuholen. 

Klicken Sie nun auf die Kategorie 
„Berufskraftfahrer“ für die Auskunft 
aus dem BQR. 
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Das Portal fordert Sie nun auf sich 
mittels Personalausweis und der 
AusweisApp2 zu authentifizieren.

Starten Sie hierzu die AusweisApp2 auf 
ihrem Smartphone und folgen Sie den 
Anweisungen der App oder schließen Sie 
ihren USB-NFC Reader an den Computer 
an.

Starten Sie außerdem die AusweisApp2 
auf ihrem Computer.

Wenn Sie dies erledigt haben, bestätigen 
Sie Ihre Einwilligung mit einem Klick auf 
die Checkbox. Klicken Sie anschließend 
auf „Weiter mit Ausweisdaten“.
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Die AusweisApp2 startet automatisch. 

Starten Sie das Auslesen des 
Personalausweises indem Sie auf 
„Proceed to PIN entry“ klicken.

Beachten Sie, dass je nach 
Spracheinstellungen hier auch ein 
anderer Text angezeigt werden kann.
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Halten Sie nun Ihren Personalausweis 
an den Kartenleser bzw. die Rückseite 
Ihres Smartphones

Sie werden nun aufgefordert Ihre 
Ausweis-Pin einzugeben und zu 
bestätigen.

Anschließend wird der Lesevorgang 
gestartet. Entfernen Sie nicht den 
Ausweis bis dieser abgeschlossen ist.  
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Sie werden nun automatisch zum KBA 
zurückgeleitet.  

Im oberen Bereich finden Sie Ihre 
persönlichen Daten, die über den 
Personalausweis ausgelesen wurden 
um sie zu authentifizieren.  

Ergänzen Sie im unteren Bereich die 
Angaben zu Anrede und Ihrem 
akademischen Grad, bestätigen Sie 
diese in der Checkbox und klicken Sie 
auf weiter. 
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Wenn Ihre Anfrage erfolgreich war, 
wird Ihnen auf der folgenden Seite nun 
Ihre Registerauskunft zum Download 
im PDF-Format bereitgestellt. 

Je nach Browser und Ihren 
Einstellungen wird dieser auch 
automatisch heruntergeladen und 
kann direkt geöffnet werden.

Im folgenden Abschnitt sehen Sie 
einen Beispielreport.



Beispielreport
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Hier sehen Sie einen Beispielreport wie er Ihnen nach 
erfolgter Online-Beantragung im BQR automatisch als 
Download zur Verfügung gestellt wird. Der Bericht 
besteht je nach Umfang der gespeicherten Daten aus 
mehreren Seiten.

Die erste Seite besteht aus dem Anschreiben und den 
abgefragten Personendaten.
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Auf der zweiten und den folgenden Seiten werden Ihnen 
dann die zu der Person gespeicherten Qualifikationen 
aufgelistet. 

Neben dem Datum und der Dauer der durchgeführten 
Qualifikationen werden dort die Kenntnisbereiche nach 
Anlage 1 BKrFQV aufgelistet, welche in der Qualifizierung 
geschult wurden. In diesem Falle sind das 1.4, 1.6, 2.2, 
3.1, 3.2, 3.3, 3.6, und 3.7. Diese Angaben entsprechen 
denen die Sie zuvor auch schon auf dem 
Qualifizierungsnachweis in Papierform bekommen 
haben. 



Durchführen einer Registerauskunft auf dem Postweg 
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Gehen Sie Online auf die Seite des 
Kraftfahrtbundesamtes (www.kba.de)

Wählen Sie folgende Menüpunkte aus: 

1. Themen 

2. Zentrale Register

3. Berufskraftfahrerqualifikationsregister  

4. Auskunft aus dem 
Berufskraftfahrerqualifikationsregister ( BQR)

Klicken Sie im unteren Bereich auf    
Registerauskunft auf dem Postweg - gebührenfrei

http://www.kba.de/


Postalische Registerauskunft
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Drucken Sie das Antragsformular aus, füllen Sie es 
aus und senden Sie es unterschrieben und um einen 
Identitätsnachweis ergänzt an das Kraftfahrt-
Bundesamt

Anschrift: Kraftfahrt-Bundesamt
24932 Flensburg

Voraussetzungen

• Kopie der Vorder- und Rückseite des gültigen 
Personalausweises oder Reisepasses

• Alternativ können Sie Ihre Unterschrift auf dem 
Formular amtlich beglaubigen lassen



Vielen Dank!
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Hellmann Safety Solutions

➢ Consulting

➢ Qualifizierungen

➢ Weiterbildungen

0541/605-1693 oder 0541/605-1629

seminare@hellmann.com

Sie haben nun erfolgreich Ihre 
Registerauskunft beantragt.

Wenn Sie hierzu fragen haben, 
melden Sie sich gerne.

Für Hilfe bei technischen 
Problemen, wenden Sie sich bitte 
direkt an das KBA.


